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1. Gründe für die Aufnahme in die Verfassung. Art. 12 Abs. 2 Sätze 1 und 2 wur- 37 
den erst nach der Verfassungsdiskussion in den Text eingefügt. Es sollte damit verfas
sungsrechtlich eindeutig klargestellt werden, daß die unteren Einheiten nur im Rahmen
der sozialistischen Planwirtschaft tätig sein dürfen. Diese Klarstellung schien erforderlich, 
damit keine Mißverständnisse über die Stellung der Betriebe aufkommen könnten (Be
richt der Verfassungskommission, S. 703). Wenn sich der Bericht der Verfassungskom
mission hier auch an die Adresse westlicher Beobachter richtete, so ist doch nicht zu ver
kennen, daß damit auch eine Warnung an Bestrebungen im eigenen Lager gerichtet war, 
die einen stärkeren Ausbau der Selbständigkeit der Betriebe befürworteten. Diese War
nung ist nach wie vor aktuell.

2. Mit der Bestimmung der sozialistischen Planwirtschaft als Mittel der Gewährlei- 38 
stung der Nutzung des Volkseigentums mit dem Ziele des höchsten Ergebnisses schließt
Art. 12 Abs. 2 Satz 3 an Art. 9 an. Etwas Neues wird damit nicht gesagt. Denn wenn die 
Volkswirtschaft der DDR auf dem sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln
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